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Antwort

der Bundesregierung

auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Katharina Beck, Dr. Moritz Heuberger,
Max Lucks, weiterer Abgeordneter und der Fraktion BUNDNIS 90/DIE GRUNEN
— Drucksache 21/1799 -

Anstrengungen der Bundesregierung bei der Aufarbeitung und Pravention von
Cum-Cum-Gestaltungen

Vorbemerkung der Fragesteller

Der geschitzte Schaden durch Cum-Cum-Gestaltungen in Deutschland belduft
sich auf 28,5 Milliarden Euro (C. Spengel 2021, Estimation of the Tax Reve-
nue Loss Caused by Cum/Cum Transactions, Universitit Mannheim, zuletzt
aufgerufen am 19. Mai 2025. www.bwl.uni-mannheim.de/media/Lehrstuehle/
bwl/Spengel/Dokumente/Medien/Steuerschaden_Cum-Cum_update.pdf), von
denen bis heute von den Behdrden erst ein minimaler Anteil zuriickgefordert
werden konnte.

In der Kleinen Anfrage auf Bundestagsdrucksache 21/536 haben die Frage-
stellenden bereits den aktuellen Stand der Aufarbeitung und Riickforderungen
von Cum-Cum-Geschéften durch die Bundesregierung erfragt.

Es existieren verschiedene Varianten von Cum-Cum-Transaktionen, von
denen einige unter bestimmten Voraussetzungen illegal sein kdnnen. Ein tiefes
Verstindnis dieser Varianten ist von entscheidender Bedeutung, um vergange-
ne Cum-Cum-Gestaltungen umfassend aufzukldren und kiinftige Geschéfts-
praktiken zu erkennen und friihzeitig zu unterbinden.

In ihrer Antwort auf die Kleine Anfrage auf Bundestagsdrucksache 21/915 be-
schreibt die Bundesregierung nach Ansicht der Fragestellenden Cum-Cum-
Gestaltungen auf eine Art und Weise, die sich von der Beschreibung in der
finanzgerichtlichen Rechtsprechung und im BMF(Bundesministerium der Fi-
nanzen)-Schreiben vom 9. Juli 2021 unterscheidet. So stellt die Bundesregie-
rung in ihrer Antwort zu Frage 9 auf Bundestagsdrucksache 21/915 beispiels-
weise bei der Beschreibung von Cum-Cum-Gestaltungen im Wesentlichen auf
»Begleitgeschifte* ab: ,Nicht jeder in einem Zeitraum um den Dividenden-
stichtag vollzogene Kauf einer Aktie ist eine Cum/Cum-Gestaltung. Erst die
Kombination des Aktienerwerbs mit weiteren Rechtsgeschiften zur Absiche-
rung bzw. ,,Gewinnverteilung* begriindet eine Cum/Cum-Gestaltung.*

Nach der finanzgerichtlichen Rechtsprechung, die im BMF-Schreiben vom
9. Juli 2021 zutreffend wiedergegeben ist, greift diese in der Antwort der Bun-
desregierung auf die Kleine Anfrage auf Bundestagsdrucksache 21/915 ge-
wihlte Beschreibung nach Ansicht der Fragestellenden zu kurz: Der Aspekt
der ,,Begleitgeschéfte — wobei dieser Begriff weder in der finanzgerichtlichen
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Rechtsprechung noch im erwihnten BMF-Schreiben auftaucht — kann ein Um-
stand sein, der den Ubergang des wirtschaftlichen Eigentums (§ 39 der Abga-
benordnung (AO)) ausschliet oder zu einer Einordnung als missbriuchliche
Gestaltung (§ 42 AO) fiihrt. Neben ,,Begleitgeschéften” kann der Ubergang
des wirtschaftlichen Eigentums auf den Cum-Cum-Erwerber aber beispiels-
weise auch durch besondere vertragliche Abreden wie ,,Collateral Control
Agreements® ausgeschlossen sein, um nur eine der in der Praxis iiblichen
Aspekte zu nennen.

Auch folgende Bewertung der Bundesregierung in ihrer Antwort zu Frage 9
auf Bundestagsdrucksache 21/915 scheint nach Ansicht der Fragestellenden
nicht die finanzgerichtlichen Entscheidungen widerzuspiegeln: ,,Es wird Félle
geben, in denen Steuerauslander — aus den unterschiedlichsten Motiven, mog-
licherweise auch zur Vermeidung der Dividendenbesteuerung — Aktien vor
dem Dividendenstichtag verkaufen, ohne dass dies als missbrauchliche Gestal-
tung eingestuft werden kdnnte.*

Das Finanzgericht Hessen geht in seinem rechtskréftigen Urteil vom 28. Janu-
ar 2020 — 4 K 890/12 — von einer Beweislastumkehr aus, d. h. es ist grundsitz-
lich von einer missbrauchlichen Gestaltung auszugehen, es sei denn, der Steu-
erpflichtige beweist das Gegenteil: ,,Die kurzfristige Hin- und Riickiibertra-
gung der gleichen Aktien eines auslédndischen Anteilseigners iiber den Divi-
dendenstichtag an einen Steuerinldnder, insbesondere unter Einschaltung eines
auslidndischen Vermittlers, liefert eine Beweisvermutung fiir einen Gestal-
tungsmissbrauch nach § 42 AO zur Umgehung der Besteuerung der Dividen-
denertrédge fiir ausldndische Anteilseigner.*

Ferner macht das Finanzgericht Hessen deutlich, dass es sich um ein ,,gdngi-
ges Gestaltungsmodell handelt, ,,das in Bankenkreisen in groflerem Umfang
zum Nachteil des Fiskus praktiziert wird, um die Definitivbelastung des Steu-
erausldnders mit Kapitalertragsteuer auf Dividendenausschiittungen zu ver-
meiden®.

Es stellt sich daher die Frage, aus welchem Grund die Bundesregierung bei
der Beschreibung und rechtlichen Einordnung von Cum-Cum-Gestaltungen
von der finanzgerichtlichen Rechtsprechung und dem BMF-Schreiben vom
9. Juli 2021 abweicht und wie sich dies auf deren Anstrengungen zur Aufar-
beitung und Prévention von Cum-Cum-Geschiften auswirkt.

Zudem beschrianken sich die Ausfiithrungen der Bundesregierung in ihrer Ant-
wort auf die Kleine Anfrage auf Bundestagsdrucksache 21/915 beziiglich ihrer
Unterstiitzung der Aufkldarung von Cum-Cum-Gestaltungen durch das Bun-
deszentralamt fiir Steuern vorrangig auf die Darstellung der damit befassten
Organisationseinheiten, ohne ndher darzustellen, welche Aufgaben von diesen
Einheiten konkret wahrgenommen werden.

1. Aus welchem Grund weicht die Beschreibung der Bundesregierung von
Cum-Cum-Gestaltungen in ihrer Antwort zu Frage 9 auf Bundestags-
drucksache 21/915 von der Beschreibung im betreffenden BMF-Schrei-
ben vom 9. Juli 2021 und von der in der Vorbemerkung der Fragestellen-
den zitierten finanzgerichtlichen Rechtsprechung ab?

Die Beschreibung der Bundesregierung weicht nicht von der finanzgerichtli-
chen Rechtsprechung oder der Darstellung in BMF-Scheiben ab, sondern stellt
sie in komprimierter und vereinfachter Form dar.

Das zitierte Urteil des Finanzgerichts Hessen vom 28. Januar 2020 (4 K
890/17) beschreibt die kurzfristige Hin- und Riickiibertragung von Aktien iiber
den Dividendenstichtag zwischen einem Steuerausldnder und einem Steuerin-
lander und erfasst eine typische Variante von Cum/Cum-Gestaltungen. In der
beschriebenen Konstellation wird durch die vereinbarten Begleitgeschifte im
Zusammenhang mit der Ubertragung der Aktien die Gewinnverteilung zwi-
schen dem Steuerinldnder und dem Steuerauslédnder vorgenommen. Durch die
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mit der Ubertragung der Aktien vereinbarten Begleitgeschifte wird sicherge-
stellt, dass der Steuerausldnder den zwischen den Parteien vereinbarten Anteil
der an den Steuerinldnder als Empfanger der Aktien flieBenden Dividende er-
hilt. Diese Konstellation entspricht den im BMF-Schreiben vom 9. Juli 2021
(BStBIT 2021, 995) dargestellten Varianten einer Cum/Cum-Gestaltung, in
denen die Gewinnverteilung durch die aus Anlass der Ubertragung vereinbarten
Kauf- und Riickverkaufspreise und/oder durch die Ausgestaltung der mit der
Ubertragung verbundenen Sicherungsgeschiifte erfolgt.

In dem durch das hessische Finanzgericht entschiedenen Fall erfolgte die Uber-
tragung der Aktien nicht isoliert. Durch die entsprechende Ausgestaltung der
Verzinsung der im Zusammenhang mit der Ubertragung der Aktien vereinbar-
ten Wertpapierdarlehen bzw. der im Zuge des Geschiftes zwischen den Parteien
verrechneten Gebiihren wurde die Gewinnverteilung zwischen den Parteien
vorgenommen. Das hessische Finanzgericht hat weiter festgestellt, dass die
kurzfristige Ubertragung und Riickiibertragung von Aktien von einem Steuer-
ausldnder auf einen Steuerinlédnder insbesondere unter Einschaltung eines aus-
landischen Vermittlers, eine Beweisvermutung fiir einen Gestaltungsmiss-
brauch nach § 42 der Abgabenordnung (AO) zur Umgehung der Besteuerung
der Dividendenertrige fiir ausldndische Anteilseigner liefert. Es obliegt in die-
sem Fall dem Steuerinldnder den Nachweis zu filihren, dass in dem einschlégi-
gen Fall kein Gestaltungsmissbrauch vorliegt. Das hessische Finanzgericht hat
aber keine Feststellung getroffen, wonach jede VerduBerung einer Aktie durch
einen Steuerausldnder in zeitlicher Ndhe zum Dividendenstichtag eine Cum/
Cum-Gestaltung darstellt.

In der Antwort der Bundesregierung zu Frage 9 der Kleinen Anfrage der Frak-
tion BUNDNIS 90/DIE GRUNEN auf Bundestagsdrucksache 21/915 wird dar-
gelegt, dass der bloBe Verkauf einer Aktie vor dem Dividendenstichtag nicht
Teil einer Cum/Cum-Gestaltung ist, wenn sich der Verkdufer keinen Anteil an
der Dividendenzahlung sichert und die Chancen und Risiken aus der Aktie
nicht weitertrdgt. Fiir die Identifikation einer Cum/Cum-Gestaltung ist die
Rechtsposition der Parteien withrend des Zeitraums der Ubertragung der Aktien
malfigebend und die Bewertung dieser Rechtspositionen ist auch Teil der Be-
trachtung des hessischen Finanzgerichts im Verfahren 4 K 890/17 und im
BMF-Schreiben vom 9. Juli 2021 (BStBI 12021, 995).

Vor diesem Hintergrund reicht es daher nach Auffassung der Bundesregierung
nicht aus, zur Darstellung vermeintlicher Steuerschiden abzuschitzen, in wel-
chem Umfang Steuerauslédnder Anteile an deutschen Aktien halten und in wel-
chem Umfang Aktien iiber den Dividendenstichtag verduflert werden, um aus
diesen Werten das Volumen von Cum/Cum-Gestaltungen abzuleiten. Dies wére
nur abschétzbar, wenn der Umfang der beschriebenen Begleitgeschéfte bekannt
wire. Ob aber ein Begleitgeschéft vorliegt, ldsst sich nur in dem jeweiligen
Einzelfall durch aufwindige Ermittlungen der Finanzbehorden feststellen.

2. An wie vielen Betriebspriifungen der Lander, bei denen Cum-Cum- oder
verwandte Gestaltungen gepriift wurden, haben bisher Bundesbetriebs-
priiferinnen und Bundesbetriebspriifer teilgenommen?

Bundesbetriebspriiferinnen und Bundesbetriebspriifer haben bisher an 60 Prii-
fungen teilgenommen, bei denen die vorbezeichneten Themen gepriift wurden.
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3. Welche praktische Erfahrung im Bereich Cum-Cum kann das Informati-
ons- und Analysezentrum Kapitalertragsteuer (IAZ) beim Bundeszentral-
amt fiir Steuern (BZSt) vorweisen?

Charakteristisch fiir Cum/Cum-Gestaltungen ist die Ubertragung von Aktien
von Steuerausldndern auf Steuerinldnder, um die Moglichkeit der Anrechnung
der Kapitalertragsteuer bei der Dividendenbesteuerung fiir Steuerinlidnder zu
nutzen. Der dadurch entstehende Steuervorteil wird im Rahmen der Cum/Cum-
Gestaltung zwischen dem Steuerausldnder und dem Steuerinldnder aufgeteilt,
der die Kapitalertragsteuer auf seine Steuerschuld angerechnet hat. Dies hat zur
Folge, dass der Ankniipfungspunkt fiir den Fallaufgriff bei Cum/Cum-Gestal-
tungen typischerweise das Besteuerungsverfahren des Steuerinldnders, in der
Regel im Rahmen der Korperschaftsteuerveranlagung ist. Diese Verfahren wer-
den durch die Finanzbehorden der Lander und nicht durch das Bundeszentral-
amt fiir Steuern (BZSt) gefiihrt.

Die Priifungen des BZSt beziehen sich demgegeniiber auf die Ubertragung von
Aktien von einem Steuerauslidnder auf einen anderen Steuerauslinder, der dem
Grunde nach einen hdoheren Kapitalertragsteuerstattungsanspruch hat als der
VerduBerer. Das BZSt priift aufgrund einer risikoorientierten Fallauswahl ein-
schldgige Erstattungsantrige.

Weiterhin verfiigt das BZSt aus den Ermittlungen zu Cum/Ex-Gestaltungen
iiber praktische Erfahrung zu den diesen Gestaltungen zugrundeliegenden
Wertpapiertransaktionen. Diese Wertpapiertransaktionen werden auch fiir Cum/
Cum-Gestaltungen verwendet.

Aullerdem steht das BZSt im Austausch mit anderen in- und ausldndischen Fi-
nanz- und Steuerbehorden.

4. Wie viele Arbeitsgruppen zu Cum-Cum, in denen sich Bund und Lénder
austauschen, hat das IAZ seit der Griindung im Jahr 2020 koordiniert,
und wer waren die Teilnehmer in den jeweiligen Arbeitsgruppen?

5. In welchen Féllen und wie oft hat das IAZ den aktuellen Erkenntnisstand
zu Cum-Ex oder Cum-Cum — beispielsweise aus strafrechtlichen Ermitt-
lungen, Aussagen von Kronzeugen vor Gericht — an die Lénder transfe-
riert?

Die Fragen 4 und 5 werden gemeinsam beantwortet.

Das Informations- und Analysezentrum Kapitalertragsteuer (IAZ) hat seit 2021
insgesamt 14 Sitzungen von Bund-Lander-Arbeitsgruppen zum Thema Kapital-
ertragsteuergestaltungen (Dividendenarbitragegeschiften) federfiihrend koordi-
niert.

AuBerdem befasst sich eine Unterarbeitsgruppe mit Praxisfragen zu Cum/Cum-
Gestaltungen. Eine weitere Unterarbeitsgruppe soll vorsorglich eine kurzfristi-
ge Abstimmung auf Arbeitsebene fiir den Fall ermdglichen, dass fiir Zeitrdume
nach 2016 neue Gestaltungen zur Umgehung der Kapitalertragsteuer entdeckt
werden sollten.

AuBerdem koordiniert das BZSt einen Erfahrungsaustausch zu Cum/Ex-Gestal-
tungen und einen Erfahrungsaustausch zu Cum/Cum-Gestaltungen. Der Erfah-
rungsaustausch zu Cum/Ex-Gestaltungen wurde bereits vor Konstituierung des
IAZ im Jahr 2020 durchgefiihrt.



Deutscher Bundestag — 21. Wahlperiode

Drucksache 21/2125

Insgesamt existieren derzeit folgende Arbeitsgruppen mit folgendem Teilneh-

merkreis:

Name Inhalt Leitung TN-Kreis Tagungsturnus
Bund-Lénder-AG |Gestaltungen zur Umgehung |IAZ Gemischt (Ministerien, | Auf Dauer angelegt
KESt der Dividendenbesteuerung Mittelbehdrde und Prakti-

ker, IAZ, BundesBP)
UAG zur Bund-  |Gestaltungen zur Umgehung |IAZ Praktiker, Betriebspriifer | Auf Dauer angelegt
Lander-AG KEst |der Dividendenbesteuerung, von Bund und Léndern,
hier: neuere Gestaltungen ab Zentrale Stellen der Lén-
2016 der entsprechend 1AZ,
1AZ
Erfahrungsaus- Austausch der Lander zur  |IAZ Gemischt (Ministerien, | Anlassbezogen
tausch Cum/Cum | Vorgehensweise in Bezug Mittelbehorde und Prak-
auf Cum/Cum Gestaltun- tiker aus der Landes-
gen (Besteuerungsverfahren, finanzverwaltung, IAZ,
Strafverfahren) BundesBP)
UAG Erfah- Erarbeitung von Einzel- Nieder- Teile des Erfahrungs- Anlassbezogen
rungsaustausch fragen sachsen austauschs Cum/Cum
Cum/Cum
Erfahrungsaus- Austausch zu Praxisfragen [St1B4 BZSt (Cum/Ex Referat), |Regelmifig
tausch Cum/Ex betr. Bearbeitung von Cum/ Veranlagungsstellen der
Ex-Féllen im Besteuerungs- Lénder
verfahren/Haftung

6. Wie viele Steuerstrafverfahren zu Cum-Cum-Fallkomplexen wurden
nach Kenntnis der Bundesregierung bisher eingeleitet?

Einschldgige Strafverfahren zu Cum/Cum-Gestaltungen werden durch die zu-
standigen Staatsanwaltschaften in den Léndern verfolgt. Art, Umfang und Ge-
genstand der Ermittlungen bestimmen die Staatsanwaltschaften. Dies umfasst
auch Umfang und Gegenstand einzelner Tatvorwiirfe. Zum jeweiligen Stand
der in den Verfahren gefiihrten Ermittlungen liegen der Bundesregierung keine
Erkenntnisse vor. Die durch die Staatsanwaltschaften ermittelten Tatkomplexe
sind meist nicht mit der Anzahl und dem Gegenstand der durch die Finanzver-
waltung gefiihrten Besteuerungsverfahren identisch, da im Rahmen strafrecht-
licher Ermittlungen eine vom Besteuerungsverfahren abweichende Zuordnung
der Sachverhalte erfolgen kann.

7. Wie stellt die Bundesregierung kiinftig sicher, dass gemidfl dem Grund-
satz der RechtmiBigkeit und GleichméBigkeit der Besteuerung nach § 85
AO sdmtliche Cum-Cum-Gestaltungen in allen Varianten, d. h. inklusive
Cum-Cum-Treaty-Shopping, strukturierten Wertpapierleihen und ver-
wandten Gestaltungen, durch die zustédndigen Bereiche des Bundeszent-
ralamts fiir Steuern und die Betriebspriifungen der Lénder aufgegriffen
werden?

Mit dem BMF-Schreiben vom 9. Juli 2021 (BStBI1 1 S. 986) wurde die Verwal-
tungsauffassung zur steuerlichen Behandlung von Cum/Cum-Gestaltungen ab-
gestimmt.

Auf dieser Grundlage werden durch die Finanzverwaltung nach der letzten Ab-
frage zum 31. Dezember 2024 253 Cum/Cum-Verdachtsfille mit einem Volu-
men an gepriiften Anrechnungs- bzw. Erstattungssummen in Héhe von ca.
7,3 Mrd. Euro bearbeitet.
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Die Finanzverwaltung des Bundes und der Lander haben umfassende und wirk-
same MaBnahmen ergriffen, um Gestaltungen zur Umgehung der Dividenden-
besteuerung aufzugreifen. Dies zeigt nicht zuletzt die Anzahl und das Volumen
der aufgegriffenen Cum/Ex- bzw. Cum/Cum-Gestaltungen. Zur Vorgehenswei-
se beim Fallaufgriff und zu rechtlichen Fragestellungen finden regelméafBig Er-
fahrungsaustausche zwischen Bund- und Léandern statt (vgl. Antwort zu den
Fragen 4 und 5). Der Bundesregierung liegen keine Erkenntnisse vor, dass die
Finanzbehorden der Lander ihrem Auftrag zur Sicherstellung der RechtmiBig-
keit und GleichméBigkeit der Besteuerung nicht nachkommen wiirden.

8. Wann und wie oft haben die zustindigen Bereiche des Bundeszentral-
amts flir Steuern insoweit von der Moglichkeit nach Vorfeld- und Vorer-
mittlungen nach § 208 AO Gebrauch gemacht?

Nach § 208a Absatz 1 AO darf das BZSt nur Vorfeldermittlungen durchfiihren.
Vorermittlungen sind gerade von dieser Norm nicht umfasst.

Im Jahr 2024 haben drei Referate des BZSt Gebrauch von Moglichkeiten der
Vorfeldermittlungen gemacht. Zum einen das Referat St II 1 (Versicherungsteu-
er, drei neu eingeleitete Ermittlungsmafnahmen) und zum anderen das Referat
St1B 5 (Abzugsteuern geméf den §§ 50, 50a des Einkommensteuergesetzes —
EStG (Lizenzen, Kiinstler, Sportler, Aufsichtsrite) und Entlastung Abzugsteu-
ern nach den §§ 50c, 50d EStG, 61 neu eingeleitete ErmittlungsmaBinahmen)
sowie das Referat StI B 1 (Informations- und Analysezentrum Kapitalertrag-
steuer, eine neu eingeleitete Malinahme).

Im Jahr 2025 haben zwei Referate des BZSt Gebrauch von Moglichkeiten der
Vorfeldermittlungen (ErmittlungsmaBinahmen zur Aufdeckung und Ermittlung
unbekannter Steuerfille) gemacht. Zum einen das Referat St1I 1 (Versiche-
rungsteuer, eine neu eingeleitete ErmittlungsmafBnahme) und zum anderen das
Referat St I B 5 (Abzugsteuern gemil den §§ 50, 50a EStG (Lizenzen, Kiinst-
ler, Sportler, Aufsichtsrite) und Entlastung Abzugsteuern nach den §§ 50c, 50d
EStG, 39 neu eingeleitete ErmittlungsmalBBnahmen).

9. Zieht die Bundesregierung eine regelmiflige Priifung der Daten der
Clearstream AG in Betracht, um eventuelle Anomalien im Handelsauf-
kommen friihzeitig zu entdecken, die auf neue unzuléssige Steuergestal-
tungsmodelle hinweisen kdnnen?

Die Finanzverwaltung des Bundes und der Lander priift fortlaufend, welche
Moglichkeiten bestehen, unzuléssige Gestaltungsmodelle aufzudecken.

10. Von wem wurden die in der Antwort zu Frage 23 aus Bundestagsdruck-
sache 21/915 erwdhnten Gutachten erstellt und auf welcher Datengrund-
lage?

a) Wer war Mitglied der Arbeitsgruppe von ,,Experten des Bundes und
der Lander*?

b) Uber welche praktische Erfahrung verfiigen diese Experten?

Die Fragen 10 bis 10b werden gemeinsam beantwortet.

Das Gutachten war Teil des an den Finanzausschuss des Deutschen Bundes-
tages am 4. Mai 2023 iibersandten Zwischenberichts zur Evaluation der Invest-
mentsteuerreform.
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Das Bundesministerium der Finanzen hat im Rahmen der Evaluation der In-
vestmentsteuerreform ein Forschungsgutachten zu den Themenkomplexen
,,Vereinbarkeit mit Unionsrecht®, ,,Steuergestaltungen® und ,,Vereinfachung* an
Professor Dr. Heribert Anzinger (Universitit Ulm), Professor Dr. Falko Tappen
(TSC Treuhand Steuerberatungsgesellschaft mbH, Hochschule Speyer) und
Professor Dr. Werner Haslehner (Universitdt Luxemburg) vergeben. Fiir das
Thema ,,Umgehung der Dividendenbesteuerung* war Professor Anzinger
federfiihrend tétig.

Mitglied der Arbeitsgruppe waren Vertreter von Finanzministerien des Bundes
und der Lander und nachgeordneter Finanzbehorden.

11. Hat die Bundesregierung die Vernehmungen der Kronzeugen der Staats-
anwaltschaft Koln, die sich auch zu Cum-Cum und Cum-Ex nach dem
Jahr 2012 sowie zu Umgehungsmoglichkeiten der gesetzlichen Vor-
schriften duBern, zur Analyse angefordert?

Einschligige Strafverfahren zu Cum/Ex- bzw. Cum/Cum-Gestaltungen werden
durch die zustindigen Staatsanwaltschaften in den Landern verfolgt. Art, Um-
fang und Gegenstand der Ermittlungen bestimmen die Staatsanwaltschaften.
Dies umfasst auch Umfang und Gegenstand einzelner Tatvorwiirfe. Zum jewei-
ligen Stand der in den Verfahren geflihrten Ermittlungen liegen der Bundes-
regierung keine Erkenntnisse vor. Die Staatsanwaltschaften werden durch ge-
sondert eingerichtete Ermittlungsgruppen der Finanzbehdrden und durch das
BZSt unterstiitzt. Sofern die mit den Verfahren befassten Kolleginnen und Kol-
legen einen konkreten Handlungsbedarf identifizieren, werden die notwendigen
MaBnahmen ergriffen. Nach den vorliegenden Erkenntnissen wurden trotz in-
tensiver Priifung durch die Ermittlungsbehorden und die Finanzverwaltung fiir
Zeitraume nach Einfiihrung des § 36a EStG bzw. des § 50j EStG keine Cum/
Cum-Gestaltungen oder vergleichbare Gestaltungen aufgegriffen, die Anlass zu
weiteren gesetzlichen oder verwaltungsseitigen Maflnahmen bieten.

Die Vorschriften zur Abstandnahme der Kapitalertragsteuer wurden mit der Er-
ginzung des § 44a Absatz 7 und 10 EStG durch das Gesetz zur Vermeidung
von Umsatzsteuerausfillen beim Handel mit Waren im Internet und zur Ande-
rung weiterer steuerlicher Vorschriften vom 11. Dezember 2018 verschirft.
AuBlerdem wurden mit dem Abzugsteuerentlastungsmodernisierungsgesetz
vom 2. Juni 2021 (BGBL I 2021, 1259) die Moglichkeiten zur Abstandnahme
vom Steuerabzug durch Vorlage einer Daueriiberzahlerbescheinigung bei giro-
sammelverwahrten Aktien gestrichen. Auch diese Verschiarfung der Abstand-
nahme vom Steuerabzug erfolgte, um die Nutzung der Daueriiberzahlerbeschei-
nigung fiir Zwecke von Cum/Cum-Gestaltungen oder sonstigen Gestaltungen
zur Umgehung der Dividendenbesteuerung zu unterbinden.

12. Wie viele der in der Antwort zu Frage 15 auf Bundestagsdrucksache
21/915 aufgefiihrten Planstellen der beim Bundeszentralamt fiir Steuern
angesiedelten Sondereinheit gegen Steuerhinterziehung und Steuerumge-
hung weisen einen inhaltlichen Bezug zur Kapitalertragsteuer auf (bitte
nach Gruppen und jeweiligen Arbeitsbereichen aufschliisseln)?

Insgesamt stehen 194 der 451 Planstellen der Sondereinheit in Bezug zur
Kapitalertragsteuer. Die Stellen gehoren zur Kapitalmarktgruppe im BZSt. Die
194 Planstellen verteilen sich wie folgt auf die Referate.
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Referat Planstellen
StIB 1 36
StIB2 39
StIB3 73
StIB4 46
Gesamt 194

13.  An welchen Stellen wird nach Kenntnissen der Bundesregierung KI zur
Bekdmpfung von Steuerhinterziehung und Steuerumgehung eingesetzt,
und kommt diese auch insbesondere bei der Aufarbeitung von Cum-
Cum-Gestaltungen (alle Stichtagsgeschéfte i. S. d. Schreibens des Bun-
desministeriums der Finanzen vom 9. Juli 2021 und somit auch Fille so-
genannter strukturierter Wertpapierleihe sowie Fille von Cum-Cum-
Treaty-Shopping) zum Einsatz?

Nach Kenntnis der Bundesregierung nutzt die hessische Steuerverwaltung mit
ihrem Projekt ,,KICC* (Kiinstliche Intelligenz gegen Cum/Cum) Mittel der
Kiinstlichen Intelligenz, um die Aufkldrung von Cum/Cum-Gestaltungen zu
unterstiitzen.

14. Wie mochte die Bundesregierung nach den Ankiindigungen des Bundes-
ministers der Finanzen, Lars Klingbeil, zu einer verstirkten Bekdmpfung
der Finanzkriminalitdt und Steuerhinterziehung (vgl. www.wiwo.de/polit
ik/deutschland/lars-klingbeil-finanzminister-kuendigt-kampf-gegen-schw
arzarbeit-und-steuerhinterziehung-an/100132545 . html) nun die Aufde-
ckung und Verhinderung von Cum-Cum-Gestaltungen stirken, und wie
lauft diesbeziiglich die Zusammenarbeit mit den Landern?

Gegen Cum/Cum-Gestaltungen wurden die Voraussetzungen zur Anrechnung
der Kapitalertragsteuer durch Einfithrung des § 36a EStG bzw. § 50j EStG im
Zuge der Investmentsteuerreform mit Wirkung ab dem 1. Januar 2016 bzw.
1. Januar 2017 die Anrechnungsvoraussetzungen durch Einfiihrung einer Min-
desthaltedauer innerhalb eines bestimmten Zeitraums um den Dividendenstich-
tag verschirft. Diese Regelungen wurden durch die Ergéinzung des § 44a Ab-
satz 7 und 10 EStG durch das Gesetz zur Vermeidung von Umsatzsteuerausfal-
len beim Handel mit Waren im Internet und zur Anderung weiterer steuerlicher
Vorschriften vom 11. Dezember 2018 flankiert. Die Finanzverwaltung hat
Cum/Cum-Gestaltungen intensiv gepriift und einschldgige Verdachtsfille kon-
sequent und umfassend aufgegriffen. Beim BZSt wurden im Rahmen seiner
Zusténdigkeit durch Einrichtung der Sondereinheit und insbesondere des IAZ
umfangreiche organisatorische Maflnahmen ergriffen, um Gestaltungen zur
Umgehung der Dividendenbesteuerung konsequent zu unterbinden. Bund und
Léander stehen zudem in intensivem Austausch zu Gestaltungen zur Umgehung
der Dividendenbesteuerung. Nach den bisher vorliegenden Erkenntnissen wur-
den trotz intensiver Priifung durch die Finanzverwaltung fiir Zeitrdume nach
Einfiithrung des § 36a EStG bzw. des § 50j EStG keine Cum/Cum-Gestaltungen
aufgegriffen.
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15.  Wie kann nach Ansicht der Bundesregierung die Rolle der Bundesebene
bei der verstiarkten Bekdmpfung von Finanzkriminalitidt und Steuerhin-
terziehung gestérkt werden?

a) Welche Rolle konnte oder sollte der Zoll dabei spielen?

b) Sind diesbeziiglich bereits konkrete Gesetzesvorhaben in Planung,
und wenn ja, welche, und mit welchem Zeitplan?

Die Fragen 15 bis 15b werden gemeinsam beantwortet.

Die Bundesregierung priift fortlaufend, wie die Bekdmpfung von Finanzkrimi-
nalitdt und Steuerhinterziechung — auch unter Beriicksichtigung der Bundes-
ebene — verstirkt und gestirkt werden kann. Uber Gesetzesvorhaben unterrich-
tet die Bundesregierung die Fraktionen des Deutschen Bundestages wie iiblich
rechtzeitig und zu gegebener Zeit.









Gesamtherstellung: H. Heenemann GmbH & Co. KG, Buch- und Offsetdruckerei, Bessemerstrafie 83-91, 12103 Berlin, www.heenemann-druck.de
Vertrieb: Bundesanzeiger Verlag GmbH, Postfach 10 05 34, 50445 KélIn, Telefon (02 21) 97 66 83 40, Fax (02 21) 97 66 83 44, www.bundesanzeiger-verlag.de
ISSN 0722-8333



	Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Katharina Beck, Dr. Moritz Heuberger, Max Lucks, weiterer Abgeordneter und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN – Drucksache 21/1799 –
	Anstrengungen der Bundesregierung bei der Aufarbeitung und Prävention von Cum-Cum-Gestaltungen
	Vorbemerkung der Fragesteller



